
 
 
 

Gebührenordnung des RPTFV 
Anmerkung: 

Die Gebührenordnung ist nicht Teil der Satzung! 

 

§1 Grundsatz 

 

(1)  Ziel der Finanzwirtschaft  

 Die Finanzwirtschaft des Verbandes ist nicht darauf 

 ausgerichtet Gewinne zu erzielen. Ziel der Finanzwirtschaft ist 

 es auf nachhaltige und gemeinnützige Art und Weise den 

 Tischfussballsport in Rheinland-Pfalz zu etablieren und 

 auszubauen.  

(2)  Zweck der Finanzen  

 Die vorhandenen finanziellen Mittel dienen zur Unterstützung 

 der Vereinsstrukturen, der Jugendarbeit, dem Verbandsaufbau 

 und des Spitzensportes. 

 

 

§ 2 Zahlungsverkehr 

 

(1)  Bankanschrift  

 Der Zahlungsverkehr ist über die Bankverbindung des RPTFV 

 e.V. abzuwickeln:  

  

 Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G  

IBAN: DE91 5709 2800 0219 5918 02  

PayPal: info@rptfv.de  

Stand: März 2022 



Barzahlungen sind ausgeschlossen   

 

(2)  Zahlungen an den RPTFV e.V.  

 Bei Beiträgen oder sonstigen Zahlungen an den RPTFV e.V. ist 

 neben dem Verwendungszweck der Name des Vereins 

 anzugeben.  

 Beispiel: Verwendungszweck: Kaution+Beiträge 2022 / TFC 

 Krumme Stange e.V.  

(3)  Beitragsrechnungen  

 Der Versand der Rechnungen für Beiträge erfolgt durch den 

 Schatzmeister per E-Mail an die Vereine.  

(4)  Verantwortung der Vereine/Mitglieder des RPTFV e.V.  

 Die Vereine sind dafür verantwortlich eine oder mehrere E-

 Mailadressen anzugeben unter der sie erreichbar sind. 

 Ebenfalls sind sie dafür verantwortlich ihre Zahlungen an den 

 Verband, das heißt Beiträge und gegebenenfalls Strafen, 

 fristgerecht und lückenlos zu erfüllen. 

 

 

§ 3 Verfügungsberechtigung Verbandskasse 

 

(1)  Zahlungsverkehr  

 Grundsätzlich sind alle Ein- und Auszahlungen über den 

 Kassenwart abzuwickeln.  

(2)  Verfügungsgewalt  

 Das Präsidium des RPTFV verfügt über die Mittel des 

 Verbandes.  

 

 

§ 4 Zahlungstermine 

 

(1)  14 tägige Frist  



 Sämtliche Beiträge, Gebühren und Kautionen der 

 Gebührenordnung sind innerhalb 14 Tagen nach Erhalt der 

 Rechnung, auf das Konto des RPTFV e.V. zu überweisen.  

(2)  Mahnung und Frist 

 Zahlt ein Verein nicht innerhalb der 14tägigen Frist so erhält 

 der Verein die Gelegenheit innerhalb weiterer 14 Tage nach 

 Erhalt der Mahnung die Rechnung zu zahlen.   

(3)  Härtefallregelung  

 Ist ein Mitgliedsverein 14 Tage nach Zustellung einer Mahnung 

 mit seinen Zahlungen immer noch rückständig, kann im 

 Härtefall die Spielberechtigung aller Mannschaften  

 des Vereins in Wettbewerben des RPTFV e.V. aufgehoben 

 werden. Alle Vereine sind umgehend durch den Sportwart 

 schriftlich über den Entzug der Spielberechtigung zu 

 informieren. Ein Härtefall ist wenn nach Treu und Glauben nicht 

 mit einer Einigung zu rechnen ist. 

 

 

§ 5 Kaution, Meldegebühren, Beiträge und Strafen 

 

(1)  Kaution  

 Jeder Verein des RPTFV e.V. hinterlegt zu Beginn seiner 

 Mitgliedschaft 60,- € (vor 2019 90,- €) Kaution. Diese Kaution 

 kann bei Ausschluss des Vereines einbehalten werden um 

 ausstehende Kosten zu decken. Tritt ein Verein gemäß der 

 Statuten des RPTFV e.V. aus, so wird die Kaution 

 zurückerstattet. 

(2)  Meldegebühren  

 Vereins-/Spielgemeinschaftssmeldung  30,- € 

 Mannschaftsmeldung Landesliga nach Kategorie 30,- € 

 (Juniorenmannschaften spielen kostenlos) 

 Mannschaftsmeldungen RPTFV-Pokal  30,- €  

 



 Zuzüglich der Beiträge für Spielermeldungen siehe Absatz (3). 

 

 

(3) Beiträge 

 

   Jahresmitgliedschaft pro Person: 

 

   Basic                   Premium  

0 bis 12 Jahre:  0,- €     0,- € 

  

ab 12 bis 18 Jahre: 0,- €     6,- € 

 

Erwachsene:  0,- €     12,- € 

 

 
Mitgliedschaft "Basic" 

 

- Teilnahme Mini-Challenger 

- Aufnahme in die RPTFV-Ranglisten 

 

Mitgliedschaft "Premium" 

 

- beinhaltet die Mitgliedschaft "Basic" 

- Teilnahme Challenger 

- Teilnahme RPTFV Premium-Challenger 

- Teilnahme ITSF Pro Tour 

- Teilnahme ITSF Masters 

- Teilnahme an der Bezirksliga des RPTFV 

- Teilnahme an der Verbandsliga des RPTFV 

- Teilnahme an der Landesliga des RPTFV 

- Teilnahme an allen weiteren Ligen im RPTFV 

- Teilnahme am Pokalwettbewerb 

- Teilnahme an den Landesmeisterschaften 



- Übernahme der Meldegebühren bei der Deutschen Meisterschaft          

  des DTFB 

- Mögliche Unterstützung bei Reisekosten bei nationalen bzw.     

  internationalen tischfußballspezifischen Veranstaltungen. 

 

Die Mitgliederversammlung im Februar 2019 

Die Mitgliederversammlung im März 2022 

 

 

 
 
 


